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1. ALLGEMEINES 
 

1.1. AUFTRAG 
 
Mit der Anordnung zur Schätzung einer Liegenschaft GZ 50 E 18/25m - 12 wurde ich am 
27.05.2025 vom Bezirksgericht Innere Stadt Wien, Richter Mag. Florian Ottitsch beauftragt, 
den Verkehrswert der Liegenschaft KG 01008 Margarethen EZ 2408 zum Zweck der mit 
Beschluss vom 04.04.2025 bewilligten Zwangsversteigerung zu ermitteln. 

1.2. ZWECK DER WERTERMITTLUNG 
 
Ermittlung des Verkehrswertes zur Durchführung der Zwangsversteigerung 

1.3. BEWERTUNGSSTICHTAG 
 
25.06.2025 

1.4. BEWERTUNGSGRUNDLAGEN UND UNTERLAGEN 
 

• Befundaufnahme am 25.06.2025, 13.00 Uhr bis 14.30 Uhr durchgeführt vom 
unterzeichneten SV im Beisein von Herrn Dr. Carl Knittl für DDr. Irmgard Schartner / 
Zwangsverwalter 

• Grundbuchauszug vom 12.06.2025 
• Auszug aus der digitalen Katastermappe vom 24.06.2025 
• Abfrage Flächenwidmung online vom 24.06.2025 
• Abfrage online Geographisches Informationssystem Altlasten vom 24.06.2025 
• Einsichtnahme in Baupläne und -bescheide der MA 37 am 24.06.2025 und 

02.07.2025 
• Auskünfte und Unterlagen der Hausverwaltung Mauerwerk Immobilien Verwaltung 

GmbH, erhalten von der betreibenden Partei 
• Vergleichspreiserhebungen  

o Marktberichte internationaler Immobilienmakler und -berater 
o Vergleichspreise aus tatsächlichen Transaktionen 

• Liegenschaftsbewertungsgesetz idgF 
• Fachliteratur 

 

1.5. VORBEMERKUNGEN 
 
Das Gutachten über den Verkehrswert beinhaltet keinerlei Aussagen über eventuelle 
Kontaminierungen und schließt jegliche Haftungen aus diesem Titel aus.  
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Alle nachfolgend vorgenommenen Berechnungen beruhen auf Basis der übergebenen 
Informationen, Pläne oder sonstigen Unterlagen, wobei für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der übergebenen Unterlagen keine Haftung übernommen werden kann. 
 
Das Gutachten ist urheberrechtlich geschützt. Es ist nur für den Auftraggeber und den 
angegebenen Zweck bestimmt. 
 
Das Gutachten hat nur im Gesamten und nicht auszugsweise Gültigkeit. 
 
Haftungen des gefertigten Sachverständigen gegenüber Dritten sind ausgeschlossen. 

1.6. GENAUIGKEITSANFORDERUNGEN UND HINWEISPFLICHT 
 
Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender Faktoren, 
insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte zurückzugreifen, kann das Ergebnis 
der Bewertung keine mit mathematischer Exaktheit feststellbare Größe sein. 
 
Darüber hinaus ist darauf hinzuweisen, dass der ermittelte Verkehrswert nicht 
notwendigerweise bedeutet, dass ein entsprechender Preis auch bei gleichbleibenden 
äußeren Umständen im Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar 
ist. Je nach Verwertungsdauer und Anzahl der Interessenten kann der erzielte Kaufpreis 
nach oben und unten abweichen. 

1.7. UNABHÄNGIGKEITSERKLÄRUNG 
 
Der gefertigte Sachverständige erklärt ausdrücklich, dass er diese Liegenschaftsbewertung 
als unabhängiger Gutachter objektiv und unparteiisch erstellt hat. 
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2. BEFUND 

2.1. GRUNDBUCHSTAND  
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Gutsbestand (A1-Blatt) 
 
Die Liegenschaft EZ 2408 besteht laut Grundbuchauszug vom 12.06.2025 aus dem 
Grundstück Nr. 609/4 im Gesamtausmaß von 1.416 m². 
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Gutsbestand (A2-Blatt) 
 
Auf die im A2 Blatt eingetragene Ersichtlichmachung wird lediglich hingewiesen. 
 
 
Eigentumsverhältnisse (B-Blatt) 
 
Als Eigentümer des bewertungsgegenständlichen Anteils B-LNr. 13 ist  
 

MEK 2020 Immobilienprojekt Holding GmbH (FN 543663f) 
 
eingetragen. 
 
 
Lasten (C-Blatt) 
 
Auf die im C-Blatt eingetragenen Pfandrechte und gerichtlichen Anmerkungen wird ebenso 
hingewiesen. 
 
Im Sinne des Bewertungszwecks erfolgt die Bewertung unter der Prämisse der bücherlichen 
Lastenfreiheit. 

2.1.1. Außerbücherliche Rechte und Verpflichtungen 
 
Weitere außerbücherliche Rechte oder Verpflichtungen wurden nicht bekannt gegeben. Die 
nachfolgende Bewertung wird daher entsprechend lastenfrei durchgeführt. 
 

2.2. BESTANDRECHTE 
 
Entsprechend der übermittelten aktuellen Zinslisten (Stand 01.07.2025 / siehe Anhang) ist 
die Liegenschaft zu rd.36% unbefristet und zu rd. 52% befristet vermietet, der Rest steht 
leer.  
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2.3. BESCHREIBUNG DER LIEGENSCHAFT 

2.3.1. Makrolage 
 

 
Quelle: Stadt Wien - ViennaGIS 

 

        
Die Bundeshauptstadt Wien ist mit mehr als 2,0 Mio. Einwohnern (Stand 01.01.2025) die 
größte Stadt Österreichs und zweitgrößte Stadt des deutschen Sprachraums und fünftgrößte 
Stadt der Europäischen Union. Sie hat eine ausgewogene Wirtschafts- und 
Branchenstruktur. Die Metropolregion um Wien ist die wirtschaftsstärkste Region in 
Österreich und zählt zu den bedeutendsten Städtetourismusdestinationen Europas. 
 
Die bewertungsgegenständliche Liegenschaft befindet sich im fünften Gemeindebezirk der 
Bundeshauptstadt Wien; Der Bezirk Margareten zählt zu den inneren, dicht verbauten 
urbanen Bezirken der Stadt Wien und hat die höchste Bevölkerungsdichte der gesamten 
Stadt. Südlich des Wientals gelegen, grenzt er an vier Bezirke. Der traditionelle 
Arbeiter*innen-Bezirk hat viel Gründerzeitbebauung und einen hohen Anteil an Wiener 
Gemeindebauten: Am Margaretengürtel im Südwesten des Bezirks wurde ab 1919 der erste 
Gemeindebau Wiens errichtet. 
 
Der Bezirk vollzieht aktuell einen starken Wandel, der insbesondere durch den Ausbau des 
U-Bahn-Netzes begünstigt wird. Mit den laufenden Grätzlaufwertungen, die in Margareten 
umgesetzt werden, steigt auch die Nachfrage nach Wohnraum im Bezirk. 
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2.3.2. Mikrolage - Infrastruktur 
 

 
Quelle: Stadt Wien - ViennaGIS 

 
Die Liegenschaft befindet sich im dicht verbauten Gebiet entlang des Margaretengürtel 
zwischen der Brandmayergasse und der Arbeitergasse. 
 

 
Quelle: Stadt Wien - ViennaGIS 

 
Die Liegenschaft ist verkehrsmäßig voll aufgeschlossen und gut erreichbar. Die Zufahrten 
lassen eine problemlose Versorgung zu. 
 
Der Individualverkehr ist sehr gut an das überregionale Straßennetz angebunden; Richtung 
Westen über die Linke Wienzeile und die Hadikgasse zur A1-Westautobahn, sowie über die 
A23 Wiener Südosttangente zur A4-Ostautobahn und zur A2-Südautobahn 
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Der ÖPNV ist mit der Station Arbeitergasse/Gürtel (Straßenbahn Linie 18 und 6) an das Netz 
der Wiener Linien und mit dem Hauptbahnhof Wien in rd. 3 km Entfernung an das Netz der 
Österreichischen Bundesbahnen angeschlossen. 
 
Einkaufsmöglichkeiten und öffentlichen Verkehrsmittel sind fußläufig erreichbar. 
Die Lage der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft kann aufgrund der dargestellten 
Lagesituation als sehr gut bezeichnet werden.  
 

LAGE  hochwertig sehr gut gut mäßig 
Wohnlage (Residential)   x  

Individualverkehr  x   

Öffentlicher Verkehr x    

Parkplatzmöglichkeit auf öffentlichem Grund   x  

Parkgaragenverfügbarkeit  x   

Nähe zum Stadtzentrum  x   

Immissionsbelastungen   x  

BEWERTUNG DER LAGE GESAMT  x   

 
Erläuterung der Lagekriterien: 
 
hochwertig Prestigelagen im Stadtkern oder in Cottagelage (villenartige Bebauung) 
sehr gut   Stadthäuser in den inneren Bezirken bzw. EFH in Grünbezirken 
gut   Stadthäuser oder gut ausgestattete EFH 
mäßig  Mietwohnbau mittlere bis schlechte Ausstattung, Mischbebauung 
 
 
 

Quelle: Stadt Wien - ViennaGIS 
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2.3.3. Auszug aus dem Katasterplan 
 
Die Liegenschaft besteht aus dem Grundstück Nr. 609/4 im Gesamtausmaß von 1.416 m² 
gemäß den Angaben im Grundbuch. Das Grundstück ist nicht im Grenzkataster eingetragen, 
das Flächenausmaß somit nicht gesichert. 
 

 
Quelle: Stadt Wien - ViennaGIS 

2.3.4. Flächenwidmung – Kontaminierung 
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Laut aktueller Onlineabfrage zur Flächenwidmung der Stadt Wien (Stand 24.06.2025) ist das 
Grundstück Baufläche mit der Widmung W IV g (Wohngebiete, Bauklasse IV, geschlossene 
Bauweise), sowie hofseitig Baufläche mit der Widmung WGV I g BB (Wohngebiet-
Geschäftsviertel, Bauklasse I, geschlossene Bauweise, mit Besonderen Bestimmungen), 
weiters sind G – Gärten ausgewiesen; es liegt in einer Wohnzone gem. § 7a der Wiener 
Bauordnung. 

 
 

 

 

 

Die Bauweisen gem. § 76 der Wiener BO regeln in Zusammenhang mit den Fluchtlinien, wie 
die Gebäude auf den Grundstücken angeordnet werden müssen. Im Bebauungsplan können 
u.a. folgende Bauweisen festgesetzt werden: 

 

 



GEORG BERGER 
 

Seite 16 von 52 
 

 

 

 

 

Die Bauklassen gem. § 75 der Wiener BO geben den Rahmen vor, in dem sich die zulässige 
Gebäudehöhe im Wohngebiet und im gemischten Baugebiet bewegen darf. Die Gebäude-
höhe wird zwischen der Schnittlinie der Außenwand mit der Dachoberfläche und dem 
angrenzenden Gelände gemessen. 
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Offenkundig ist die Liegenschaft an das Gas-, sowie Strom-, Wasser-, Kanal- und Telefon-, 
sowie Telekabelnetz angeschlossen. 
 
Entsprechend den im Internet am 24.06.2025 abrufbaren Informationen aus dem 
Altlastenportal1 scheint zur bewertungsgegenständlichen Liegenschaft keine Eintragung auf.  
 

 
1 https://altlasten.umweltbundesamt.at/altlasten/addrsearch/ 
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Auftragsgemäß ist keine Baugrunduntersuchung durchzuführen. Der Bewerter geht davon 
aus, dass sich auf dem Bewertungsgegenstand keine Materialien befinden, die auf einer 
höherwertigen Deponie als einer Baurestmassendeponie zu entsorgen sind. 
 
Das vorliegende Gutachten wird daher unter der Annahme erstellt, dass die Liegenschaft frei 
von wertmindernder Kontamination ist. 
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2.3.5. Beschreibung der Baulichkeiten 
 
Auf der bewertungsgegenständlichen Liegenschaft befindet sich ein mehrgeschoßiger 
Wohnblock, erbaut2 um 1912/13 als einer der ersten Monumentalbauten am neuerrichteten 
Gürtel.  Der Bau ist nicht Teil der kommunalen Gemeindebauten des "Roten Wien", sondern 
wurde privat errichtet, noch vor der großen Welle des sozialen Wohnbaus in den 1920er-
Jahren. Architektonisch entspricht er dem Stil der späten Gründerzeit bzw. frühen Moderne, 
wie er entlang des neu geschaffenen Margaretengürtels häufiger vorkam. 
 
Der Bau besteht aus Kellergeschoss, Erdgeschoss und fünf Obergeschossen und gliedert 
sich in drei Bauabschnitte, jeweils mit eigenen Treppenhäusern, entsprechend der Adressen 
der jeweiligen Eingänge von wo auch die Erschließung vom öffentlichen Gut aus erfolgt: 
Margaretengürtel 114 ident Brandmayergasse 36, Margaretengürtel 116 und 
Margaretengürtel 118 ident Arbeitergasse 47 (in der Folge der Einfachheit halber als MG114, 
MG116 bzw. MG118 bezeichnet).  
 
Mit Ausnahme der MG118 ist kein Personenlift vorhanden; dieser Lift ist jedoch 
augenscheinlich und lt. Auskunft seit mindestens 1½ Jahren außer Funktion. 
 
Infolge von diversen Wohnungszusammenlegungen in den Regelgeschossen bestehen 
derzeit lt. Zinslisten insgesamt 62 Tops mit Flächen von rd. 28 bis rd. 135 m² als 
Wohnungen, sowie zwei Magazine und zwei Geschäftslokale zwischen rd. 60 bis rd. 522 m² ; 
womit eine gesamte Nutzfläche von rd. 4.700 m² vorhanden ist. 
 
Die Beheizung erfolgt mit gasbefeuerten Warmwasserheizungen (Gasetagenheizungen). 
 
Die gegliederte Fassade ist straßenseitig erhalten, anstelle der historischen Wiener 
Holzkastenfenster wurden teilweise Kunststofffenster verbaut. Teils (reparierte) Schäden 
erkennbar. Hofseitig ebenso jedoch einfacher gegliederte Fassade, ebenfalls teils mit 
Kunststofffenstern.  
 
In den Allgemeinflächen im Erd- und den Regelgeschossen sind noch die historischen 
Zementfliesen und die Natursteintreppen erhalten. 
 
Die alten Wohnungseingangstüren (Doppelflügel mit Kassetten) wurden teilweise gegen 
glatte einflügelige Holztüren getauscht. 
 
Das Gebäude befindet sich augenscheinlich in mittlerem Zustand.  
 
Eine Einreichung zum Umbau und Dachgeschossausbau sowie Liftzubau aus dem Jahr 
2019 ist mittlerweile obsolet, da das Bauprojekt nicht binnen der gesetzlichen Frist von vier 
Jahren begonnen wurde. 
 
Es liegen mehrere rechtskräftige Bauaufträge der MA 37 vor, die bis dato nicht erfüllt 
wurden.  
 
Aufgrund zahlreicher Bauaufträge zur Instandsetzung von Baugebrechen sowie 
notstandspolizeilicher Sofortmaßnahmen wegen Gefahr im Verzug weist das Gebäude ein 
Erhaltungsdefizit auf. 

 
2 Vgl.: architektenlexikon.at 
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2.3.6. Flächen 
 
Entsprechend der Zinsliste ergeben sich folgende Flächen: 
 
 

Top 1 134,00 m² Top Mag 1 60,00 m² Top 1 521,90 m²

Top 2 106,00 m² Top Mag 2 312,00 m² Top 2 70,00 m²

Top 3 62,00 m² Top 1-2 56,00 m² Top 3 135,00 m²

Top 4 75,00 m² Top 3 27,90 m² Top 4 62,00 m²

Top 5 62,00 m² Top 4 40,10 m² Top 5 62,00 m²

Top 6 68,00 m² Top 5 28,00 m² Top 6 64,00 m²

Top 7 61,00 m² Top 6 28,00 m² Top 7 66,90 m²

Top 8 70,00 m² Top 7 30,00 m² Top 8 63,00 m²

Top 9-10 130,00 m² Top 8 46,00 m² Top 9 73,74 m²

Top 11 61,00 m² Top 9 29,00 m² Top 10 69,00 m²

Top 12 70,00 m² Top 11 28,00 m² Top 11 73,00 m²

Top 13 65,00 m² Top 12 40,60 m² Top 12 77,00 m²

Top 14 68,00 m² Top 13-15 66,00 m² Top 13 73,20 m²

Top 15 64,00 m² Top 16 65,00 m² Top 14 67,45 m²

Top 16 70,00 m² Top 17 31,00 m² Top 15 67,00 m²

Top 17 65,00 m² Top 18-19 56,00 m² Top 17 78,00 m²

Top 18 72,00 m² Top 20 40,00 m² Top 18 65,00 m²

Top 21 56,00 m² Top 19 68,00 m²

Top 22-24 110,00 m²

Top 25 88,93 m²

Top 26-27 58,00 m²

Top 28 50,00 m²

Top 31-32 76,00 m²

Top 33 27,00 m²

Top 34-36 108,72 m²

Top 37 30,00 m²

Top 40 65,00 m²

1 303,00 m² 1 653,25 m² 1 756,19 m²

4 712,44 m²

MG 114 MG 116 MG 118
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2.3.7. Geschosspläne 
 
Die folgenden Abbildungen dienen nur der grundsätzlichen Orientierung und sind nicht 
maßstäblich. 

 

 
 
 

 
 



GEORG BERGER 
 

Seite 22 von 52 
 

 

 

 
 

 
 



GEORG BERGER 
 

Seite 23 von 52 
 

 

 

 

2.3.8. Bau- und Erhaltungszustand 
 
Der Bau- und Erhaltungszustand des gegenständlichen Gebäudes wird vom Bewerter 
aufgrund der äußeren Wahrnehmungen anlässlich der Befundaufnahme, sowie unter 
Zugrundelegung der zur Verfügung gestellten Unterlagen als mittel festgestellt. 
 
Bei der Beurteilung wird gemäß nachfolgend angeführten und verwendeten Kriterien ausgegangen: 
 
Sehr gut:  Keinerlei rückgestauter Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Verbesserungsaufwand 
 
Gut:  Kaum rückgestauter Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Verbesserungsaufwand, einige, 
  kleine Reparaturen erforderlich 
 
Mittel:  Rückgestauter Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Verbesserungsaufwand vorhanden 
 
Schlecht:  Wesentliche Bauteile (bzw. die betreffenden Bauteile) weisen Mängel auf, erheblicher rück- 
  gestauter Instandhaltungs-, Instandsetzungs- oder Verbesserungsaufwand vorhanden, eine 
  umfangreiche Sanierungskonzeption wird empfohlen. 
 
Sehr schlecht: Das Gebäude (bzw. die betreffenden Bauteile) entspricht in Summe nicht mehr den relevanten 
  Bestimmungen der jeweiligen Bauordnung. 

 
Der Gesamtzustand des Objektes wurde durch äußeren Augenschein anlässlich der 
Befundaufnahme ohne materialzerstörende Untersuchung festgestellt.  
 
Eine Prüfung der Baulichkeiten auf Konsensmäßigkeit war nicht Gegenstand des 
Gutachtensauftrages. 
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2.3.9. Restnutzungsdauer 

2.3.9.1. Technische Nutzungsdauer 
 
Die Restnutzungsdauer (RND) wird anhand der Gesamtnutzungsdauer (GND) pro 
Gebäudetyp und des Alters festgelegt. Dies unter der Annahme künftig laufend 
durchgeführter Instandhaltung.  

2.3.9.2. Wirtschaftliche Nutzungsdauer 
 
Die wirtschaftliche Nutzungsdauer ist in der Regel kürzer als die technische Lebensdauer; 
infolge des Zustandes ergibt sich die RND mit 60 Jahren. 
 

2.4. ERTRAGSSITUATION 
 
Die Liegenschaft ist derzeit überwiegend befristet vermietet; Mietverträge wurden teilweise 
vorgelegt, stimmen jedoch öfters nicht mit der Zinsliste überein, da zwischenzeitig 
Mietwechsel eingetreten ist. Entsprechend einer Auswertung der Zinsliste (Stand 
01.07.2025) stellt sich die Ertragslage dar wie folgt: 
 
Die Tops MG 114 Top 1, 7, 9-10 und 18, MG 116 Top Mag 1, Mag 2, 1-2, 4, 18-19, 20, 22-
24, 25, 28, 31-32 und 40, sowie MG 118 Top 2, 10, 11, 12 und 15 sind unbefristet vermietet; 
der durchschnittliche Hauptmietzins netto beträgt rd. EUR 4,50; die tatsächlichen Mieterträge 
werden der Ertragswertberechnung zugrunde gelegt. 
 
Die Tops MG 116 Top 37 (Wohnung), sowie MG 118 Top 1 (Geschäftslokal) stehen leer; für 
diese Einheiten wird eine fiktive Miete in Höhe von EUR 9,50/m² angesetzt. 
 
Die übrigen Tops sind befristet (bis längstens 31.05.2028) vermietet; der durchschnittliche 
Hauptmietzins netto beträgt rd. EUR 7,90; die tatsächlichen Mieterträge werden der 
Ertragswertberechnung zugrunde gelegt.  
 

   2.454 m² befristet vermietet zu EUR 7,90 ergibt  EUR 232.592,75 p.a. 
   1.707 m² unbefristet vermietet zu EUR 1,41 ergibt EUR   92.179,62 p.a. 
      552 m² Leerstand zu fiktiv EUR 9,50 ergibt  EUR   62.916,60 p.a. 
        EUR 387.688,97 p.a. 

 
Der Jahresrohertrag beträgt somit gerundet EUR 390.000. 
 
Die den Bestandnehmern vorgeschriebenen Betriebskosten betragen zwischen € 2,10/m² 
und € 3,20/m² Nutzfläche und sind somit nicht plausibel; sie liegen damit teils oberhalb der 
marktüblichen Bandbreite. 
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2.5. BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN 
 
Bewirtschaftungs- und Instandhaltungskosten sind regelmäßig anfallende Kosten, die durch 
Beseitigung von baulichen Schäden aus Abnutzung, Alterung und Witterungseinflüssen bzw. 
durch Verwaltungsaufwand entstehen und nicht bereits bei der Ermittlung des 
Betriebsergebnisses berücksichtigt wurden. 
 
Die Ansätze für Instandhaltungskosten, Leerstandsrisiko, Verwaltungskosten und nicht 
umlegbare Betriebskosten werden individuell für jede Liegenschaft auf Basis der 
gesetzlichen und vertraglichen Rahmenbedingungen, sowie unter Berücksichtigung der 
Ausstattung und des Zustandes des Objektes aufgrund unserer Erfahrungen und unter 
Einbeziehung der aktuellen Bewertungsliteratur eingeschätzt. 
 
Für die nachhaltig anfallenden Bewirtschaftungskosten werden nachstehende Annahmen 
getroffen, wobei die in der Berechnung angegebenen, gerundeten Prozentsätze sich auf den 
ermittelten nachhaltigen Jahresrohertrag beziehen.  
 
Es wird zu Berechnungszwecken von einem pauschalen Aufwand für Bewirtschaftung in 
Höhe von rd. 10,0 % des Jahresrohertrages ausgegangen. 

2.6. ZUBEHÖR 
 
Zum Bewertungsstichtag kein Zubehör vorhanden. 

2.7. ÖFFENTLICHE ABGABEN 
 
Dem unterzeichneten SV wurde nicht bekannt gegeben ob und ggf. in welcher Höhe allfällige 
grundstücksbezogene Abgaben offen sind. 

2.8. ANMERKUNG ENERGIEAUSWEISVORLAGE 
 
Ein Energieausweis über die Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes iS des Energieausweis-
vorlagegesetzes 2006 und der Richtlinie 2002/91/EG des Europäischen Parlaments wurde 
nicht vorgelegt. Bei Nichtvorlage eines Energieausweis gilt gem. Energieausweisvorlage-
gesetz zumindest eine dem Alter und der Art des Gebäudes entsprechende durchschnittliche 
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart. 
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3. BEWERTUNG 

3.1. BEWERTUNGSMETHODIK 
 
Zweck des Gutachtens ist die Ermittlung des Verkehrswertes der oben beschriebenen 
Liegenschaftsanteile. 
 
Unter dem Verkehrswert ist gemäß §2 des Liegenschaftsbewertungsgesetz 1992 in der 
geltenden Fassung jener Wert zu verstehen, der im redlichen Geschäftsverkehr bei Verkauf 
der Liegenschaft üblicherweise zu erzielen ist. Dabei sind außergewöhnliche Verhältnisse, 
wie zu Beispiel besondere Vorliebe oder andere subjektive Wertzumessungen einzelner 
Personen, außer Ansatz zu lassen. 
 
Das Liegenschaftsbewertungsgesetz sieht für die Ermittlung des Verkehrswertes 
grundsätzlich drei Bewertungsverfahren vor: 
 

• § 3. (1) Für die Bewertung sind Wertermittlungsverfahren anzuwenden, die dem jeweiligen 

Stand der Wissenschaft entsprechen. Als solche Verfahren kommen insbesondere das 

Vergleichswertverfahren (§ 4), das Ertragswertverfahren (§ 5) und das Sachwertverfahren (§ 6) in 

Betracht. 

• (2) Wenn es zur vollständigen Berücksichtigung aller den Wert der Sache bestimmenden 

Umstände erforderlich ist, sind für die Bewertung mehrere Wertermittlungsverfahren anzuwenden. 

• (3) Rechte und Lasten, die mit der zu bewertenden Sache verbunden sind und deren Wert 

beeinflussen, sind bei der Bewertung entsprechend zu berücksichtigen. Wenn eine Bewertung von 

Rechten und Lasten nach den in den §§ 2 bis 7 enthaltenen Regeln nicht möglich ist, muß der 

vermögenswerte Vorteil des Berechtigten beziehungsweise der vermögenswerte Nachteil des Belasteten 

herangezogen werden. 

• (4) Ist nur ein Teil einer Liegenschaft, ein mit einer Liegenschaft verbundenes Recht oder eine 

darauf ruhende Last oder ein Teil eines Rechtes oder einer Last zu bewerten, so ist auch der Wert der 

ganzen Liegenschaft beziehungsweise des ganzen Rechtes oder der ganzen Last zu ermitteln, wenn dies 

für die Bewertung von Bedeutung ist. 

 
Die Wahl des Wertermittlungsverfahrens oder eine Kombination von mehreren solchen 
Verfahren bleibt gemäß §7 Liegenschaftsbewertungsgesetz dem Sachverständigen 
überlassen, dabei ist auch Bedacht auf den Stand der Wissenschaft zu nehmen. 
 

• § 7. (1) Soweit das Gericht oder die Verwaltungsbehörde nichts anderes anordnen, hat der 

Sachverständige das Wertermittlungsverfahren auszuwählen. Er hat dabei den jeweiligen Stand der 

Wissenschaft und die im redlichen Geschäftsverkehr bestehenden Gepflogenheiten zu beachten. Aus 

dem Ergebnis des gewählten Verfahrens ist der Wert unter Berücksichtigung der Verhältnisse im 

redlichen Geschäftsverkehr zu ermitteln. 

• (2) Sind für die Bewertung mehrere Wertermittlungsverfahren anzuwenden (§ 3 Abs. 2), so ist 

aus deren Ergebnissen der Wert unter Berücksichtigung der Verhältnisse im redlichen Geschäftsverkehr 

zu ermitteln. 
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Nach Literatur und herrschender Auffassung kommt für die bewertungsgegenständliche 
Liegenschaft das Ertragswertverfahren ohne Berücksichtigung des Bodenwertes zur 
Anwendung, da keine Vergleichswerte für den Bodenwert vorhanden sind, weil es mangels 
unbebauter Grundstücke in der Innenstadt zu keinen Transaktionen kommt. Die Anwendung 
dieses Verfahrens ist bei bebauten Liegenschaften üblich, bei denen durch Vermietung oder 
Verpachtung Erträge erzielt werden können bzw. könnten. Der Liegenschaftswert wird durch 
den nachhaltig erzielbaren Liegenschaftsertrag bestimmt. 
 
Der Verkehrswert der Liegenschaft ergibt sich in der Folge durch Kapitalisierung des 
Liegenschaftsertrages über die angenommene Restnutzungsdauer und unter 
anschließender kritischer Würdigung des rechnerischen Ergebnisses mit den dem 
Sachverständigen zur Verfügung stehenden Marktinformationen, welche gegebenenfalls 
einen Zu- oder Abschlag zur Marktanpassung erforderlich machen. 
 
Die nachfolgende Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung aller im Befund getroffenen 
Feststellungen und unter Bedachtnahme auf die Verhältnisse am Immobilienmarkt. Der 
Bewertungsvorgang erfolgt nach den Bestimmungen des Liegenschaftsbewertungsgesetzes 
1992, BGBl. 1992/150.  
 

3.2. ERTRAGSWERTVERFAHREN 
 
Das Liegenschaftsbewertungsgesetz normiert dieses Verfahren wie folgt: 
 

• § 5. (1) Im Ertragswertverfahren ist der Wert der Sache durch Kapitalisierung des für die Zeit 

nach dem Bewertungsstichtag zu erwartenden oder erzielten Reinertrags zum angemessenen Zinssatz 

und entsprechend der zu erwartenden Nutzungsdauer der Sache zu ermitteln (Ertragswert). 

(2) Hiebei ist von jenen Erträgen auszugehen, die aus der Bewirtschaftung der Sache tatsächlich 

erzielt wurden (Rohertrag). Durch Abzug des tatsächlichen Aufwands für Betrieb, Instandhaltung und 

Verwaltung der Sache (Bewirtschaftungsaufwands) und der Abschreibung vom Rohertrag errechnet 

sich der Reinertrag; die Abschreibung ist nur abzuziehen, soweit sie nicht bereits bei der 

Kapitalisierung berücksichtigt wurde. Bei der Ermittlung des Reinertrags ist überdies auf das 

Ausfallwagnis und auf allfällige Liquidationserlöse und Liquidationskosten Bedacht zu nehmen. 

(3) Sind die tatsächlich erzielten Erträge in Ermangelung von Aufzeichnungen nicht erfaßbar oder 

weichen sie von den bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache erzielbaren Erträgen ab, so ist 

von jenen Erträgen, die bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung der Sache nachhaltig hätten erzielt 

werden können, und dem bei einer solchen Bewirtschaftung entstehenden Aufwand auszugehen; dafür 

können insbesondere Erträge vergleichbarer Sachen oder allgemein anerkannte statistische Daten 

herangezogen werden. 

(4) Der Zinssatz zur Ermittlung des Ertragswertes richtet sich nach der bei Sachen dieser Art 

üblicherweise erzielbaren Kapitalverzinsung. 

 
Der Ertragswert ergibt sich sohin aus der Kapitalisierung des Reinertrages über die 
Restnutzungsdauer.  
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3.2.1. Gebäudeertragswert 

3.2.1.1. Liegenschaftszinssatz 
 
Aus den Verhältnissen von Kaufpreisen und nachhaltig erzielbaren Mieterträgen verkaufter 
Objekte werden regelmäßig Zinssätze (Liegenschaftszinssätze) abgeleitet. Je nach Art und 
Lage des Objektes und den zum Wertermittlungsstichtag auf dem örtlichen 
Grundstücksmarkt vorherrschenden Verhältnissen wird der Liegenschaftszinssatz 
eingeschätzt. 
 

LIEGENSCHAFTSART

hochwertig sehr gut gut mäßig

Wohnliegenschaft 0,5 - 2,5 % 1,5 - 3,5 % 2,5 -4,5 % 3,5- 5,5 %

Büroliegenschaft 2,5 - 4,5% 3,5 - 5,5 % 4,5 - 6,5 % 5,0 - 7,0 %

Geschäftsliegenschaft 3,0 - 5,0% 3,5 - 6,0 % 5,0 - 6,5 % 5,5 - 7,5 %

Einkaufszentrum, Supermarkt, Fachmarktzentrum 3,5 - 6,5 % 4,5 - 7,0 % 5,0 - 8,0 % 5,5 - 8,5 %

Touristisch genutze Liegenschaft 4,5 - 7,0 % 5,0 - 7,5 % 5,5 - 8,0 % 6,0 - 9,0 %

Transport-, Logistikliegenschaft 4,0 - 6,0 % 4,5 - 6,5 % 5,0 - 7,0 % 6,0 - 8,0 %

Gewerblich genutzte Liegenschaft 4,0 - 7,0 % 4,5 - 7,5 % 5,5 - 8,5 % 6,5 - 9,5 %

Industrieliegenschaft 4,5 - 7,5 % 5,0 - 8,0 % 5,5 - 9,0 % 6,5 - 10,0 %

Landwirtschaftliche Liegenschaften

Forstwirtschaftliche Liegenschaften

Zusammenfassende EMPFEHLUNG:

LAGE

1,0 - 3,5 %

0,5 - 2,5 %  
 
Quelle: Zeitschrift "Sachverständige" Heft 2/2025 
 
 
Für das Bewertungsobjekt angemessener Zinssatz 1,90 % 
 
Zur Kapitalisierung wird der Liegenschaftszinssatz herangezogen. Dieser wird mit 1,90 % als 
angemessen und nachhaltig geschätzt und berücksichtigt u. a. die Nutzungsart, die Lage, die 
Gebäudeausstattung und -flexibilität, sowie eine allfällige Drittverwertbarkeit unter den 
herrschenden Marktbedingungen. 

3.2.1.2. Vervielfältiger 
 
Aus dem Kapitalisierungszinssatz und der für das bewertungsgegenständliche Wohn- und 
Geschäftshaus angemessenen Restnutzungsdauer leitet sich der Vervielfältiger nach 
folgender Formel ab: 
 

 
 
Bei einem Kapitalisierungszinssatz von 1,90 % und einer Restnutzungsdauer von 60 Jahren 
ergibt sich ein Vervielfältiger = 35,62 
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3.2.1.3. Bewirtschaftungskosten 
 
Die Bewirtschaftungskosten umfassen Kosten der Verwaltung und Instandhaltung, sowie das 
Leerstandrisiko und werden erfahrungsgemäß in % des Rohertrages bzw. in € je m² p.a. 
angesetzt. 
 
Die detaillierte Aufstellung findet sich unter Punkt 2.5. 

3.2.1.4. Reinertrag 
 
Der Reinertrag ergibt sich aus dem Rohertrag unter Ansatz eines nachhaltigen Mietertrages 
(Ermittlung im Detail siehe Punkt 2.4.), vermindert um Bewirtschaftungsrisiko. 
 
 
 Jahresrohertrag      EUR    390.000,00 
 
 
vermindert um Bewirtschaftungskosten  
(Betriebskosten, Instandhaltung, Leerstandrisiko) 
 
-   10,0% pauschale Bewirtschaftungskosten   EUR    -    39.000,00 
 
ergibt den Reinertrag      EUR     351.000,00 
 
multipliziert mit dem Vervielfältiger 35,62 
ergibt den Ertragswert der baulichen Anlage   EUR  12.501.922,43 
 

3.2.2. Ertragswert 
 
 

Der Ertragswert beträgt gerundet EUR 12.500.000 
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3.3. VERKEHRSWERTERMITTLUNG 
 
Der Ertragswert einer bebauten Liegenschaft stimmt nicht in jedem Fall mit dem 
Verkehrswert überein. Eventuell sind sonstige, den Ertragswert der Liegenschaft 
wertbeeinflussende Umstände sowie vorhandene Rechte und Lasten zu berücksichtigen. Für 
die Kaufpreise sind vor allem Angebot und Nachfrage am Realitätenmarkt entscheidend. 
Außerdem hängt der Verkehrswert von der Art und Größe sowie der Marktgängigkeit der 
Liegenschaft ab. 
 
Bei Anwendung des Ertragswertverfahrens errechnet sich der Verkehrswert nach folgendem 
Schema: 
 
 
 

Ertragswert der Liegenschaft 
+/- Zu-/Abschläge wegen sonstiger wertbeeinflussender Umstände 
+/- Barwert von Rechten und Lasten 
= Zwischenwert 
+/- Zu-/Abschläge zur Anpassung an den Verkehrswert (Marktanpassung) 
= Verkehrswert 

 

3.3.1. Zu-/Abschläge wegen sonstiger wertbeeinflussender Umstände 
 
Es liegt keine Indikation für sonstige wertbeeinflussende Umstände vor: 
 
 
Ertragswert der Liegenschaft 
+/- Zu-/Abschläge wegen sonstiger wertbeeinflussender Umstände 
+/- Barwert von Rechten und Lasten 
Zwischenwert 

EUR 
EUR 
EUR 
EUR 

 
    

12.500.000 
0 

                 0 
12.500.000 

3.3.2. Marktanpassung 
 
Der ermittelte Ertragswert deckt sich mit den Gegebenheiten am Markt, sodass eine 
Anpassung nicht notwendig ist. 
 
 
Ertragswert der Liegenschaft 
+/- Zu-/Abschläge wegen sonstiger wertbeeinflussender Umstände 
+/- Barwert von Rechten und Lasten 
Zwischenwert 

EUR 
EUR 
EUR 
EUR    

12.500.000 
 0 

                 0 
12.500.000 

+/- Zu-/Abschläge zur Anpassung an den Verkehrswert EUR                  0            
Verkehrswert EUR       12.500.000 
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3.4. VERKEHRSWERT 
 

 
Der Verkehrswert beträgt gerundet EUR 12.500.000 

 
 

 
 
Unter dem Verkehrswert ist gemäß §2 des Liegenschaftsbewertungsgesetz 1992 in der 
geltenden Fassung jener Wert zu verstehen, der im redlichen Geschäftsverkehr bei Verkauf 
der Liegenschaft üblicherweise zu erzielen ist. Dabei sind außergewöhnliche Verhältnisse, 
wie zu Beispiel besondere Vorliebe oder andere subjektive Wertzumessungen einzelner 
Personen, außer Ansatz zu lassen. 
 
Der Markt zeigt, dass auch praktisch idente Liegenschaften, welche im gleichen Zeitraum 
und am gleichen Ort verkauft werden, nicht notwendigerweise den gleichen Preis erzielen.  
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4. ZUSAMMENFASSUNG 
 
 
 

Der Verkehrswert  
der Liegenschaft 

EZ 2408 KG 01008 Margarethen, BG Innere Stadt Wien 
1050 Wien, Margaretengürtel 114-118 

 
 

beträgt unter Berücksichtigung aller im Befund geschilderten 
Umstände zum Stichtag 25.06.2025 gerundet 

 
€ 12.500.000 

 
(in Worten: Zwölfmillionenfünfhunderttausend Euro) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
Wien, am 07.08.2025       Der Sachverständige   

 

5. ANMERKUNGEN 
 
Das Bewertungsgutachten umfasst inkl. Anhang 52 Seiten und wurde in elektronischer Form 
erstellt; diese Ausfertigung ist nur in Verbindung mit einer Signatur (= digitale Unterschrift) 
auf dieser Seite rechtsgültig. 
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6. FOTODOKUMENTATION 
 
 
 

      
 
 
Bauteil Margaretengürtel 114 ident Brandmayergasse 36 
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Verschiedene Bestandobjekte 
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Bauteil Margaretengürtel 116 
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Verschiedene Bestandobjekte 
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Bauteil Margaretengürtel 118 ident Arbeitergasse 47 
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Verschiedene Bestandobjekte 
 

      
 

      
 

           
 



GEORG BERGER 
 

Seite 40 von 52 
 

 

 

      
 

           
 

      
 
 



GEORG BERGER 
 

Seite 41 von 52 
 

 

 

7. ANHANG 

7.1. ZINSLISTE Margaretengürtel 114 
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7.2. ZINSLISTE Margaretengürtel 116 
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7.3. ZINSLISTE Margaretengürtel 118 
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